
CE Kennzeichnung am Beispiel Bauholz

Seit dem 1. Januar 2012 ist in Europa für tragend und 
dauerhaft eingebautes Bauholz die CE-Kennzeichnung 
von Bauholz verpflichtend. Diese gesetzliche Verpflich-
tung haben alle Betriebe, die Bauholz produzieren, in 
Verkehr bringen oder damit handeln. Die Anforderun-
gen an die CE-Kennzeichnung von Bauholz sind in der 
ÖNORM EN 14081-1 geregelt. Seit 1. Juli 2013 wurde 
mit der Einführung der EU-Bauproduktenverordnung, als 
Ersatz für die Bauproduktenrichtlinie, zusätzlich eine 
„Leistungserklärung“ für jedes Bauprodukt eingeführt.
Verpflichtung des ausführenden Holzbaubetriebes

Jeder ausführende Holzbaubetrieb muss beim Ein-
kauf von festigkeitssortiertem Bauholz für tragende 
Zwecke darauf achten, dass eine entsprechende CE-
Kennzeichnung mit einer Leistungserklärung vorliegt. 
Wer das verabsäumt und Bauholz für tragende Zwe-
cke ohne CE-Kennzeichnung einsetzt, muss mit recht-

Eine Leistungserklärung muss folgende 
Informationen enthalten:

• Nummer der Leistungserklärung und eindeu-
tiger Kenncode des Produkttyps

• Verwendungszweck(e) des Bauprodukts

• Hersteller, Bevollmächtigter

• System(e) zur Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit

• bei Anwendung einer harmonisierten Norm: die 
harmonisierte Norm 

• bei Anwendung einer Europäischen Techni-
schen Bewertung: das Europäische Bewer-
tungsdokument

• die Europäische Technische Bewertung – die 
Technische Bewertungsstelle

• bei AVCP-Systemen 1+, 1, 2+ und 3 zusätzlich 
die notifi zierte(n) Stelle(n)

• Erklärte Leistung(en) des Bauprodukts (Kenn-
werte)

• Angemessene Technische Dokumentation und/
oder spezifi sche technische Dokumentation

Einstufung in AVCP-System
Die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbestän-
digkeit (Englisch: Assessment and Verification of Con-
stancy of Performance, AVCP) eines Bauprodukts ist 
die Voraussetzung für die Erstellung einer Leistungs-
erklärung. Die AVCP-Systeme enthalten je nach Si-
cherheitsrelevanz eines Bauproduktes für die Grund-
anforderungen an Bauwerke unterschiedliche Stufen 
von zu erbringenden Prüf- und Bewertungsprozessen. 
Welches AVCP-System für ein Bauprodukt angewen-
det werden muss, ergibt sich aus den harmonisier-
ten technischen Spezifikationen (harmonisierte Norm 
und europäisches Bewertungsdokument), durch die 
das Bauprodukt erfasst wird (siehe Tabelle rechts). 
Bauschnittholz ist der Klasse 2+ zugeordnet. Baupro-
dukte dieser Klasse haben eine wesentliche Aufgabe 
im Bauwerk z.B. hinsichtlich der Standsicherheit oder 
des Brandschutzes zu erfüllen. Daher ist vor der CE-
Kennzeichnung eine Erstinspektion und Zertifizierung 
durch eine sogenannte notifizierte Stelle vorgeschrie-
ben. Notifizierte Stellen sind Organisationen, die von 
der EU-Kommission zur Durchführung von Prüfun-
gen, Überwachungen und Zertifizierungen anerkannt 
sind – wie beispielsweise die Holzforschung Austria.

Zusammenhang Bauprodukt und Bauwerk
Bauprodukte sind keine Endprodukte, sondern wer-
den noch in ein Bauwerk eingebaut. Erst das Bau-
werk muss „Grundanforderungen“ erfüllen. Für die 
Festlegung der Grundanforderung an Bauwerke sind 
die Mitgliedstaaten verantwortlich. In Österreich sind 
die Grundanforderungen in technischen Bauvorschrif-
ten, basierend auf den OIB-Richtlinien geregelt. Da 

es noch nicht für alle Bauprodukte die Verpflichtung 
zur CE-Kennzeichnung gibt, bleiben für die restlichen 
Bauprodukte die bisherigen nationalen Systeme (Zu-
lassungen, Kennzeichnungen) aufrecht. Diese Baupro-
dukte z.B. vorgefertigte Wand-, Dach- und Deckenele-
mente werden mit dem ÜA-Zeichen gekennzeichnet.
Verwendungsbestimmungen für CE-gekennzeichnete 
Bauprodukte sind in Österreich in der Baustoffliste ÖE, 
nicht CE-gekennzeichnete Bauprodukte in der Bau-
stoffliste ÖA geregelt. OIB-Richtlinien und Angaben zu 
den Baustofflisten ÖA und ÖE können auf der Home-
page des Österreichischen Instituts für Bautechnik 
unter www.oib.or.at eingesehen werden.
Es können Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung und 
Leistungserklärung gehandelt werden, bei denen in der 
Leistungserklärung Angaben zu Anforderungen feh-
len, die für den Nachweis der Erfüllung der Grundan-
forderung des Bauwerkes wesentlich sind.
Wenn bei einem Dämmstoff z.B. Wärmeleitfähigkeit, 
Wasserdampfdiffusionswiderstand u.a. angegeben 
sind, aber Angaben zum Brandverhalten fehlen, die 
im Zusammenhang mit der Grundanforderung des 
Bauwerkes erforderlich sind. 

Bauprodukt am Beispiel Bauholz
Bauproduktenrichtlinien sind gültig für alle Produkte, 
die im europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr ge-
bracht und dauerhaft in Bauwerke eingebaut werden  
und für die eine harmonisierte technische Spezifika-
tion (z.B. Norm) vorliegt. Nicht betroffen von der CE-
Kennzeichnung ist Schnittholz, das vom Kunden un-
sortiert oder ausschließlich nach optischen Kriterien 
sortiert (z.B. Klasse 0 - V gemäß den österreichischen 
Holzhandelsusancen) bestellt wird. Schnittholz, wel-
ches nicht dauerhaft in Bauwerke eingebaut wird (z.B. 
Schalungsbretter) ist von der Bauproduktenverord-
nung nicht betroffen. 
Ein sehr guter Überblick über die Eignungsnachweise 
für geregelte Baustoffe, die üblicherweise in Wohn-
häuser aus Holz eingesetzt sind befindet sich im in-
formativen Anhang A der ÖNORM B 2320 „Wohnhäu-
ser aus Holz“ e
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1+ X X X X X X

1 X X X X

2+ X X X X X

2 X X X X

3 X X

4 X X

lichen Konsequenzen rechnen. Die mögliche Band-
breite der rechtlichen Konsequenzen reicht von der 
Verhängung einer Verwaltungsstrafe bis zum Verlust 
des Versicherungsschutzes beim Versagen des Ma-
terials.

CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung
Die CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung ba-
siert auf harmonisierten europäischen Normen. Wenn 
für ein Bauprodukt keine harmonisierte Norm vorliegt, 
kann eine Bewertung auch auf der Grundlage einer 
„Europäischen Technischen Bewertung“ (ETA) erfol-
gen. Das Vorliegen einer CE-Kennzeichnung für ein 
Bauprodukt bedeutet, dass die in der Leistungser-
klärung deklarierten Leistungen vom Bauprodukt er-
bracht werden. Grundsätzlich ist eine Verpackungs-
einheit (Bauholz nach Liste oder einzelne Pakete) mit 
einer vereinfachten Kennzeichnung zu versehen.

1: werkseigene Produktions-
kontrolle (WPK)

■ SCHWERPUNKT

holzbauaustria ■ ■ ■ 6|201756 ■ ÖNORM B 2320 neu schwerpunkt ■ 57


